
Herr  

Franz Hummel 

Geschäftsbereich Bauordnung und Denkmalschutz 

Rathaus Heidenheim 

 

 

 

Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes der ehemaligen Landeszentralbank 

 

 

Sehr geehrter Herr Hummel, 

 

lt. Pressemitteilung vom 10.02.2016 (HZ/HNP) wurde für das denkmalgeschützte Gebäude der 

ehemaligen Landeszentralbank von der Eigentümerin ein Abbruchantrag gestellt. 

Der gesamte Sachverhalt ist Ihnen vertraut. 

 

Für unsere Fraktion kann es auf dem Areal nur eine Lösung geben, die das denkmalgeschützte 

Gebäude in eine Gesamtbebauung mit einbezieht. 

 

Aus diesem Grunde wenden wir uns auch zeitgleich an die Höhere Denkmalschutzbehörde beim 

Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 21) 

Dieses Schreiben geben wir Ihnen im Anhang zur Kenntnis. 

 

Wir würden uns freuen, wenn sich auch die Untere Denkmalschutzbehörde für den Erhalt des 

Baudenkmals aussprechen würde. 

 

Bei der Besichtigung des Gebäudes durch den Gemeinderat haben Sie die ursprünglichen 

Baupläne der damaligen Reichsbank vorgestellt; ein Prunkbau, der mit vertretbarem Aufwand in 

der Außenansicht sicherlich wieder hergestellt werden könnte. 

 

Mit Interesse sehen wir Ihrer Entscheidung entgegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Michael Sautter, Faktionsvorsitzender 
 


